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Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie unS einfach an! 

Tel.:	06051/9741- 41910
Fax:	06051/9741- 941910
E-Mail: KCA-Postfach-AMIP@kca-mkk.de
www.kca-mkk.de

Wer wird gefördert?

arbeitgeber können diese förderung beantragen, wenn sie einen arbeitslosen einstellen, der 
 leistungen nach dem sGB ii bezieht und in dessen Person Vermittlungshemmnisse liegen. hierzu 
 zählen beispielsweise langzeitarbeitslose, Bewerbende, die über keinen Berufsabschluss verfügen 
oder gering qualifiziert sind, sowie Menschen, die in den Beruf zurückkehren. Details erläutern wir 
Ihnen gerne im persönlichen Gespräch. Wichtig ist, dass sich das sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnis in Deutschland befindet und dass Sie den Antrag stellen, bevor die Tätigkeit 
startet.

Wie wird gefördert und in welcher Höhe?

die förderdauer und förderhöhe richtet sich nach dem umfang der Minderleistung und nach den 
anforderungen des jeweiligen arbeitsplatzes. die förderung beläuft sich auf maximal 50 Prozent 
des entgeltes.

Förderzeitraum

die förderung gewähren wir für bis zu 12 Monate.

Wo kann ich die Förderung beantragen?

die förderung können sie beim kommunalen center für arbeit beantragen.
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